
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Mag. Michaela Steinacker~ Dr. Johannes Jarolim 
Kolleginnen und Kollegen 
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zur Regierungsvorlage (1346 d. B.) betreffend ein Bundesgesetz~ mit dem die 
Rechtsanwaltsordnung, die Notariatsordnung, das Ausbildungs- und Berufsprüfungs
Anrechnungsgesetz, das Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter, 
das EIRAG, das Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, das Rechtsanwaltstarifgesetz und das 
Sachverständigen- und Dolmetschergesetz geändert werden (Berufsrechts
Änderungsgesetz 2016 - BRÄG 2016) in der Fassung des Ausschussberichts (1404 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der in der Regierungsvorlage enthaltene Gesetzesvorschlag wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 1 Z 17 lautet § 8f Abs. 2 Z 2: 
,,2. Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane; im Inland betrifft 

dies insbesondere die Abgeordneten des Nationalrates und des Bundesrates;" 

2. In Art. 1 Z 76 wird in § 60 Abs. 4 erster Satz das Zitat ,,§ 34 Abs. 1 Z 1 und 3 bis 6, Abs. 2 und 4 bis 6" 
durch das Zitat ,,§ 34 Abs. 1 Z 1 und 3 bis 6, Abs. 2 bis 6" ersetzt. 

3. In Art. 2 Z 20 lautet § 36f Abs. 2 Z 2: 
,,2. Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane; im Inland betrifft 

dies insbesondere die Abgeordneten des Nationalrates und des Bundesrates;" 

4. in Art. 8 Z 15 wird in § 16h zweiter Satz das Zitat ,,8 Abs. 2" durch das Zitat ,,8 Abs. 3" ersetzt. 

Begründung 

Zu Z 1 und 3 (§ 8f Abs. 2 RAO und § 36f Abs. 2 NO) 

Bei der Definition der inländischen Personen, die als politisch exponiert einzustufen sind, sollte auch die 
Umsetzung in anderen vergleichbaren Mitgliedstaaten Berücksichtigung finden, um einen bestmöglichen 
einheitlichen Standard in Europa anzustreben. Eine zu weite Definition würde zu einer zu hohen Zahl an 
Personen führen, auf die verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden sind, sodass die Kreditinstitute ihre 
Ressourcen nicht entsprechend dem risikoorientierten Ansatz einsetzen könnten. 

Zu Z 2 und 4 (§ 60 RAO und § 16h SDG) 

Dabei handelt es sich um Zitat-)Berichtigungen. 
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